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Anpassung der Elternbeteiligung ab dem 1. Januar 2024  

 

 

Werte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

am 1. Januar 2024 übernimmt das „Zentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft für 

Kinderbetreuung“ alle Aufgaben der VOG RZKB in der Kinderbetreuung. Für die 

konventionierten Tagesmütter ergibt sich daraus ein neues Arbeitnehmerstatut: Diese 

Tagesmütter haben die Option, einen Arbeitnehmer-Vertrag zu erhalten, der ihnen 

zukünftig einen monatlich gleichbleibenden Lohn und eine  umfassende soziale 

Absicherung ermöglicht. Sie und alle anderen Personalmitglieder, die es wünschen, 

erhalten somit einen Arbeitsvertrag im öffentlichen Dienst. Durch die Gründung der 

neuen Einrichtung öffentlichen Rechts erhält das Zentrum nicht nur 

Planungssicherheit mit einer gesicherten Finanzierung der Kinderbetreuungsangebote, 

sondern ebenfalls die Möglichkeit, sich zukunftsfähig aufzustellen, den zusätzlichen 

Bedarf an Kinderbetreuung längerfristig abzudecken und neue bedarfsgerechte 

Angebote zu schaffen 

 

Mit dieser Mitteilung möchte ich Sie außerdem darüber informieren, dass die 

Regierung zudem das System der Elternbeiträge vereinfachen und sozial gerechter 

gestalten wird. 
 

Die aktuellen Beträge, die Sie für die Betreuung Ihres Kindes zahlen, stammen noch 

aus dem Jahr 2007 und wurden seitdem weder indexiert noch anderweitig angepasst. 

Wir zählen sage und schreibe 186 verschiedene Tarife in der Kleinkindbetreuung und 

122 verschiedene Tarife in der AUBE. Somit ist das bisherige System sehr 

verwaltungsintensiv. 

  

  

 

Eupen, den 21. November 2023 
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Konkret sehen wir folgende Anpassungen ab dem 1. Januar 2024 vor: 
 

 Für Haushalte mit einem Jahreseinkommen unter 40.000 Euro wird die 

Kleinkindbetreuung künftig kostenlos sein. Für Haushalte, deren 

Einkommen über diesem mittleren Einkommen (Medianeinkommen) liegt, 

werden neue Tarifstufen eingeführt. Die Tarife werden zudem indexiert. 

Die Elternbeiträge wurden so gestaltet, dass Kinderbetreuung für alle 

Eltern zugänglich bleibt. 
 

 Die Elternbeteiligung in der Kleinkindbetreuung bleibt weiterhin 

einkommensabhängig, berücksichtigt jedoch künftig das globale 

steuerpflichtige Jahreseinkommen des Haushalts und nicht mehr den 

monatlichen Nettolohn. Auf diese Weise soll der administrative Aufwand 

für Sie als Eltern reduziert werden. 
 

 Zudem wird für alle Kinder eine Stunde Betreuung pro Tag in der 

außerschulischen Betreuung (AUBE) kostenlos. Bei einer Betreuung von 

mehr als einer Stunde pro Tag wird ein Pauschalbetrag von 1 Euro/Stunde 

berechnet (unabhängig vom Einkommen). 
 

 

Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen des RZKB gerne zur Verfügung. 
 

Frau Vanessa Andrée, kleinkindbetreuung@rzkb.be, Tel : +32 87 60 87 24 

Frau Rachel Palm, ausserschulische.betreuung@rzkb.be, Tel :+32 87 60 87 31 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

 

Lydia Klinkenberg  

Ministerin  

 

 

 

Anlage: Informationen zur Anpassung der Elternbeteiligung in der Kleinkindbetreuung 

ab dem 01.01.2024 
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Informationen zur Anpassung der Elternbeteiligung in der 
Kleinkindbetreuung ab dem 01.01.2024  
  

Die Änderung der Elternbeteiligung an den Kinderbetreuungskosten tritt zum 1. 
Januar 2024 in Kraft.  
 

Um dieses Einkommen zu ermitteln, wird das RZKB alle Eltern in den kommenden 
Wochen darum bitten, ihren letzten verfügbaren Steuerbescheid einzureichen. Die 
dazugehörige Aufforderung sendet man Ihnen zu. Nach Erhalt und Bearbeitung 
Ihres Steuerbescheids wird man Ihnen mitteilen, auf welche Summe sich Ihre 
Beteiligung ab Januar belaufen wird.  
  
Das ändert sich konkret:  
  

A. Elternbeteiligung für die Kleinkindbetreuung und die außerschulische 
Betreuung bei Tagesmüttern  

  
Für Haushalte mit einem Jahreseinkommen unter 40.000 Euro wird die 
Kleinkindbetreuung und die außerschulische Betreuung bei Tagesmüttern künftig 
kostenlos sein. Bei Jahreseinkommen über dieser Summe, bleibt die Betreuung 
kostenpflichtig. Ab 40.000 Euro werden in Schritten von 10.000 Euro neue Tarifstufen 
eingeführt. Mit jeder Tarifstufe steigt die Elternbeteiligung um 3 Euro für eine 
Ganztagsbetreuung. Die niedrigste Tarifstufe beträgt 9 Euro (Einkommen zwischen 
40.000 Euro und 50.000 Euro) bis zu einem Maximalbetrag von 45 Euro für eine 
Ganztagsbetreuung (Einkommen ab 160.000 Euro). Neben der Ganztagsbetreuung ist 
auch weiterhin eine Halbtagesbetreuung und bei außerschulischer Betreuung bei 
Tagesmüttern eine Dritteltagesbetreuung möglich. Betreuungen von mehr als einem 
ganzen Tag sind teurer.  
 
Tarife in Kinderkrippen, Co-Initiativen und Tagesmütterdienst: 
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B. Elternbeteiligung für die außerschulische Betreuung (AUBE)  

  
Für alle Kinder, unabhängig vom Jahreseinkommen der Eltern, wird eine Stunde 
Betreuung am Tag künftig kostenlos sein. Ab der zweiten Stunde wird ein 
Pauschalbetrag von 1 Euro/Stunde berechnet.    
 

  
C. Elternbeteiligung für die Ferienbetreuung   

  
Für die Ferienbetreuung gilt weiterhin, dass gesamte Wochen zu buchen sind. 
Unabhängig vom Einkommen beträgt die Elternbeteiligung in der Ferienbetreuung 75 
Euro pro Ferienwoche, reduziert um 15 Euro falls die Betreuung z. B. aufgrund eines 
Feiertages nicht stattfindet.   
Achtung Ausnahme: Für die Ferienbetreuung in der ersten Januarwoche 2024 gelten 
die alten bzw. aktuellen Tarife.  
  

D. Anpassung der Beträge   
  
Die genannten Beträge sind künftig an die Indexentwicklung gebunden. Die 
Anpassung erfolgt einmal jährlich im Juli.  
  

E. Zahlung nach geplanter Anwesenheit  
  
Zukünftig sind in der Kleinkindbetreuung und der außerschulischen Betreuung im 
Tagesmütterdienst geplante Anwesenheiten zu zahlen, auch wenn ein Kind nicht zur 
Betreuung erscheint oder weniger lange anwesend ist. Die bisherige Regelung der 
Kredittage entfällt somit. Das ist notwendig, damit wir die Belegung unserer 
Betreuungsplätze möglichst effizient gestalten können.  
 

Dabei stellen Krankheitsfälle eine Ausnahme dar. Die Krankheit Ihres Kindes ist ab dem 
zweiten Tag der Abwesenheit durch ein Attest zu belegen.  
 

Für die außerschulische Betreuung wird weiterhin die effektive Anwesenheit in 

Rechnung gestellt. 
 

  
Weitere Informationen entnehmen Sie der Webseite www.ostbelgienfamilie.be  

http://www.ostbelgienfamilie.be/

